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weiterhin in Handschriften zirkulierten77, zu verdrängen. Die eigene 
Gesetzgebung fußte jedoch auf der Autorität des durch die Bischöfe 
ausgeübten kollegialen Kirchenregiments78. Noch hundert Jahre später 
(868) machten es die auf der Synode von Worms versammelten Bischö-
fe nicht anders. Wie Wilfried Hartmann nachwies, schrieben sie einen 
Papstbrief sogar wörtlich ab und verkündeten diese Bestimmungen als 
Gesetz, ohne den Namen des Papstes oder die Herkunft des Doku-
ments zu erwähnen79.

Die begrenzte Wertschätzung päpstlicher Rechtsweisungen schlägt 
sich auch in der Überlieferung nieder. Die Responsa des Papstes Za-
charias aus dem Jahr 747 sind singulär im Codex Carolinus überliefert, 
einer Sammlung der päpstlichen Korrespondenz, die Karl der Große im 
Jahr 791 anfertigen ließ80. Von dieser Sammlung gibt es nur eine Hand-
schrift; eine kanonistische Wirksamkeit ging von den Responsa des Za-
charias nicht aus. Dies kann insofern nicht überraschen, als Zacharias 
in seinen Antworten fast ausnahmslos altes Kirchenrecht zitierte und 
keine neuen Entscheidungen fällte. Die Responsa Stephans II. von 754 
sind ebenfalls schlecht überliefert. Neben der von Sirmond benutzten 
Handschrift ist nur eine fragmentarische Überlieferung zu nennen, die 
Hubert Mordek ebenfalls in der Bibliothek von Laon ausfindig mach-
te81. Die inhaltlich neuen Rechtsentscheide fanden zudem einen inter-
essierten Zeitgenossen im Kompilator der Collectio Herovalliana82. 
Diese noch im 8. Jahrhundert entstandene Sammlung übernahm 12 der 
19 Rechtsauskünfte Stephans, und zwar nur solche, die nicht auf alten 
Rechtssätzen beruhten, sondern neues Recht setzten. Auf diese Weise 
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